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Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton 
Graubünden (GöV) 

Änderung vom 15. Juni 2011 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 Abs. 1 und Art. 82 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 3. Mai 2011,  

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr im Kanton Graubünden vom 7. 
März 1993 wird wie folgt geändert: 

Art. 40 
Zur Finanzierung des kantonalen Anteils an den Kosten zur Erneuerung 
des Albulatunnels der Rhätischen Bahn wird eine Reserve im Umfang von 
40 Millionen Franken gebildet.  

II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Teil-
revision.  
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